
und der Privatautonomie, die durch eine Horizontalwirkung eingeschränkt wird.*’° In Öster-

reich wird nach wohl hM von einer mittelbaren Horizontalwirkung der Grundrechte ausge-

gangen; eine unmittelbare Horizontalwirkung wird, außer bei ausdrücklicher Regelung durch

die Grundrechtsvorschrift selbst, einhellig abgelehnt.!”” Ebenso befürworten die Rsp und

Lehre in der Schweiz eine mittelbare Horizontalwirkung der Grundrechte.Von einer ,,uni-

versalen mittelbaren Horizontalwirkung* zu sprechen, griffe allerdings zu weit: Wie sich aus

den vorhergehenden Ausführungenergibt, lassen die (einfachgesetzlichen) Regelungen eine

Berufung auf die Grundrechte nur dort zu, wo eine Abwägung der unterschiedlichen Interes-

sen (Schutzinteresse des Grundrechtsträgers und Privatautonomie bzw auch „gegenläufige

Grundrechtspositionen“*”°) zugunsten des jeweiligen Grundrechtsträgers ausfällt und für die

Horizontalwirkung ein Anwendungsbereich gewährt wird.

6.1.4.2 Horizontalwirkung des Art 8 EMRK

Art 8 EMRKregelt nicht, ob und inwiefern das Recht auf Achtung des Privat- und Fami-

lienlebens auf Rechtsverhältnisse zwischen Privatpersonen anwendbar ist. Auch in den übri-

gen Grundrechtsvorschriften der Konvention findet sich kein Hinweis auf eine mögliche Ho-

rizontalwirkung. Nach hM werden zudem lediglich die Vertragsstaaten direkt gebunden, aber

keine Einzelpersonen (arg Art 1 EMRK: „The High Contracting Parties“), wodurch eine

Durchsetzung der Grundrechte in der EMRK gegen Privatpersonen und damit deren unmit-

telbare Horizontalwirkung ausgeschlossen wird.

Allerdings wird eine indirekte Horizontalwirkung weitgehend akzeptiert.!?! Wie Graben-

warter/Pabel zutreffend schildern, wirkt die EMRK im Rahmenvon Rechtsverhiáltnissen zwi-

schen Privatpersonen „vermittelt über die Gesetze*'??, Die Schaffung eines grundrechtlichen
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